
NUTZUNGSVEREINBARUNG

abgeschlossen zwischen

mur.at. – Verein zur Förderung von Netzwerkkunst
Leitnergasse 7, 8010 Graz
kurz: mur.at

und
Name: ________________________________________
Anschrift: ______________________________________
Telefon: ______________________________________
kurz: Benutzerin

Allgemeines:

Gegenstand  dieser  Vereinbarung  ist  die  Benutzung  einer  Standleitung  zum  Zwecke  des 
Datentransportes über einen der von mur.at betriebenen Anschlusspunkte.

Besonderheiten:

Unter  einer  Standleitung  versteht  mur.at  eine  permanente  Leitungsverbindung  zwischen  dem 
Standort der Benutzerin und einem Standort von mur.at. Die Art der Leitungsverlegung spielt keine 
Rolle.
mur.at stellt der Benutzerin auf Anfrage IP-Adressen aus dem vorhandenen Pool zur Verfügung, 
sodass die Benutzerin die gewünschten Dienste über die Standleitung betreiben kann. Bei dieser 
Vereinbarung handelt es sich um eine entgeltpflichtigen Dienst im Sinne der AGBs (wenngleich 
mur.at  nur  die  durch  die  Anmietung  eines  geeigneten  Übertragungsweges  anfallenden  Kosten 
weiterverrechnet). Die aktuellen Preise sind unter http://verein.mur.at/preise/ veröffentlicht.
Jede kommerzielle Nutzung der Verbindung ist dem Mitglied untersagt. 

Gültigkeit:

Diese Vereinbarung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung durch die Benutzerin und einer von 
mur.at beauftragten Person und gilt unbefristet.
Die  gegenständliche  Vereinbarung  kann  von  mur.at  unter  Einhaltung  einer  achtwöchigen 
Kündigungsfrist unter Angabe von Gründen, von der Benutzerin jederzeit fristlos ohne Angabe von 
Gründen aufgekündigt werden.
Sollte  der  begründete  Verdacht  bestehen,  dass die  Benutzerin  oder  dritte  Personen aus  dieser 
Vereinbarung  einen  wirtschaftlichen  Vorteil  ziehen,  behält  sich  mur.at  das  Recht  vor,  die 
Verbindung zur Benutzerin ohne vorherige Ankündigung entschädigungslos zu trennen.
Bei Kündigung dieser Vereinbarung sind allenfalls am Standort der Benutzerin aufgestellte Geräte 
die sich im Eigentum von mur.at befinden innerhalb von vier Wochen zu retournieren. Dies betrifft 
insbesondere aber nicht nur das zum Betrieb der Standleitung erfoderliche Modem.

Sonstiges:

Die Benutzerin erklärt, im Besitz aller für den Betrieb der Software erforderlichen Lizenzen zu sein.
Der  Anschluss  weiterer  Standorte  zum Zwecke des  Datentransportes  über  die  gegenständliche 
Standleitung  ist  nur  für  ordentliche  Mitglieder  bei  mur.at  möglich  und  erfordert  eine 
Nutzungsvereinbarung zwischen mur.at und dem anzuschliessenden Mitglied.
Die  Benutzerin  erklärt,  insbesondere  aber  nicht  nur  bei  Verwendung  von  drahtlosen 
Übertragungstechnlogien (WLAN, WIFI, etc.) dafür Sorge zu tragen, dass keine Unberechtigten die 
gegenständliche Standleitung verwenden können.

Die Benutzerin erklärt mit ihrer Unterschrift, die AGB gelesen zu haben und diese ausdrücklich zu 
akzeptieren sowie ordentliches Mitglied bei mur.at zu sein.
Weiters  verpflichtet  sich  die  Benutzerin,  mit  allen  über  den  Vertragsgegenstand  Dienste 
benutzenden  Personen  eine  Vereinbarung  abzuschliessen,  die  der  Benutzungsvereinbarung  für 
Dienste bei mur.at entspricht. 

__________________ __________________
Ort/Datum/Unterschrift Ort/Datum/Unterschrift
Benutzerin mur.at

Beilage: AGB von mur.at mit Stand vom 1.7.2005. Siehe http://verein.mur.at/agb/.
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